       
[image: Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot, weiß enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
12


- 5 -

Vertrag über die Weiterleitung
von Zuwendungsmitteln
zur Förderung der überbetrieblichen Ausbildung
im Handwerk


zwischen der

Handwerkskammer Bremen
Ansgaritorstraße 24
28195 Bremen

– „Handwerkskammer“ – 


und dem
	Zweitzuwendungsempfangenden
Straße
PLZ Ort 
 
– „Mittelempfangenden“ – 





Präambel
Die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen des Handwerks hängen in hohem Maße von der Qualifikation der Mitarbeitenden ab. Es liegt deshalb im Interesse von Unternehmen und Arbeitnehmer:innen, die beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse dem neuesten Stand der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung anzupassen. Ausbildungsbetriebe des Handwerks verfügen nicht immer über die entsprechenden wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte qualifizierte Ausbildung.
Der Senator für Kinder und Bildung (SKB) hat deshalb nach Maßgabe der Richtlinie über die Förderung der überbetrieblichen Ausbildung im Handwerk (übA‑Richtlinie) vom 22. Oktober 2024 und auf der Grundlage der §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie den hierzu ergangenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV LHO) der Handwerkskammer Bremen eine Zuwendung aus Landesmitteln für die Förderung der überbetrieblichen Ausbildung im Handwerk gewährt. Mit der Zuwendung sollen die von den Ausbildungsbetrieben des Handwerks zu tragenden Kosten für Lehrgänge, die den Anforderungen der Ziffern 2 und 3 der übA‑Richtlinie entsprechen, gesenkt werden. Der Beitrag zu den Kosten der geförderten Lehrgänge wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit der dafür erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe der unter Ziffer 5.4 der übA-Richtlinie genannten Fördersätze gewährt. Die Handwerkskammer Bremen hat die Aufgabe, diese Zuwendungsmittel nach Bedarf zu beantragen und entgegenzunehmen, um sie dann unverzüglich an die Veranstaltenden der Lehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung weiterzureichen.  Als Veranstaltende kommen in diesem Fall Fachverbände des Handwerks, Kreishandwerkerschaften, Handwerksinnungen oder von den Handwerkskammern anerkannte Berufsbildungseinrichtungen in Betracht.
Dieser Weiterleitungsvertrag regelt die Rechte und Pflichten der Handwerkskammer und der Mittelempfangenden bezogen auf die Weiterleitung der Zuwendungsmittel. Er soll sicherstellen, dass die Zuwendungsmittel des Landes auch nach Weiterreichung nur und ausschließlich für die Zweckbestimmung verwendet werden, die im Zuwendungsbescheid der SKB an die Handwerkskammer festgelegt worden ist.






§ 1	Grundlage des Vertrages
(1) Die folgenden Anlagen sind Grundlage dieses Vertrages:
a) Zuwendungsbescheid der SKB an die Handwerkskammer Bremen vom XX.XX.XXXX ohne Anlagen (Anlage 1)
b) Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung
(ANBest‑P) (Anlage 2)
c) Richtlinie der Senatorin für Kinder und Bildung über die Förderung der überbetrieblichen Ausbildung im Handwerk vom 22.10.2024 (Anlage 3)
d) Mitteilung über die subventionserheblichen Tatsachen (Anlage 4)
e) Merkblatt zur Veröffentlichungspflicht (Anlage 5)
f) Verzeichnis der jeweils aktuellen Unterweisungs- und Kostenpläne (auf eine Beifügung als Anlage wird verzichtet). Die Unterweisungspläne für die Grund- und Fachstufenlehrgänge sind auf der Internetseite des Heinz-Piest-Instituts für Handwerkstechnik an der Leibniz Universität Hannover (HPI) abrufbar.
g) Aufstellung über die vom Mittelempfangenden durchzuführenden Lehrgänge und die dafür voraussichtlich benötigten Zuwendungsmittel.	
(Wurde vom Mittelempfangenden mit Antrag vom … 20XX vorgelegt.)
(2) Der Mittelempfangende verpflichtet sich, entsprechend § 5 Absatz 1 des Landesmindestlohngesetzes seinen Beschäftigten den gemäß § 9 Absatz 1 des Landesmindestlohngesetzes jeweils geltenden Landesmindestlohn zu zahlen und gibt gegenüber der Handwerkskammer die in der Anlage 6 zu diesem Vertrag enthaltene Erklärung ab.
§ 2 	Anforderung der Zuwendungsmittel
(1) Der Mittelempfangende ist berechtigt, von der Handwerkskammer die Auszahlung von Zuwendungsmitteln in Höhe von maximal [… EUR] zu verlangen, wenn ein konkreter Bedarf für die in der Aufstellung gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe g aufgeführte Verwendung der Mittel besteht. Der Bedarf ist konkret, wenn mit einem Verbrauch von Mitteln innerhalb von vier Wochen zu rechnen ist.
(2) Förderfähig sind nur Lehrgänge, die den Anforderungen der Ziffern 2 und 3 der übA‑Richtlinie (Anlage 3) entsprechen. Ferner sind Lehrgänge im Rahmen dieses Vertrages nur förderfähig, wenn sie im Kalenderjahr 20XX beendet werden. Verzögert sich die Beendigung eines Lehrgangs, so dass er nicht mehr im Kalenderjahr 20XX beendet werden kann, entfällt damit die Förderfähigkeit des Lehrgangs. Für diesen Lehrgang bereits ausgezahlte Zuwendungsmittel sind dann unverzüglich auf das Konto der Handwerkskammer (Konto) zurückzuzahlen und der Rückzahlungsbetrag ist entsprechend Absatz 6 zu verzinsen. Für die letzte Mittelweiterleitung im Kalenderjahr 20XX muss der Mittelempfangende bis spätestens zum XX. Monat 20XX einen Bedarf schriftlich geltend gemacht haben. Ein erst später geltend gemachter Bedarf (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der Anforderung bei der Handwerkskammer) muss von der Handwerkskammer nicht mehr bedient werden. 
(3) Für jeden Lehrgang darf der Mittelempfangende bewilligte Fördermittel nur in der in der Richtlinie festgelegten Höhe anfordern. Der Mittelempfangende hat der Handwerkskammer jeweils unverzüglich einen eventuellen Minderbedarf mitzuteilen.
(4) Der Zuwendungsbescheid der SKB an die Handwerkskammer (Anlage 1) steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel. Sollte der Vorbehalt greifen und die SKB den Zuwendungsbescheid nachträglich ganz oder teilweise widerrufen, verringern sich die der Handwerkskammer zur Verfügung stehenden Zuwendungsmittel entsprechend. In diesem Fall wird der Anspruch des Mittelempfangenden gegenüber der Handwerkskammer auf Auszahlung von Zuwendungsmitteln mit sofortiger Wirkung entsprechend ganz oder teilweise gekürzt. 
(5) Entsprechendes gilt, wenn der Zuwendungsbescheid (Anlage 1) aus anderen Gründen ganz oder teilweise nach § 1 Abs. 1 BremVwVfG i. V. m. § 49 VwVfG widerrufen oder nach § 1 Abs. 1 BremVwVfG i. V. m. § 48 VwVfG zurückgenommen wird. Die Handwerkskammer ist verpflichtet, den Mittelempfangenden unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn sie erfährt, dass die SKB den Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise widerruft bzw. zurücknimmt. Übersteigen die bereits ausgezahlten Zuwendungsmittel den dann gekürzten Betrag der maximal noch anforderbaren Zuwendungsmittel, hat der Mittelempfangende den Differenzbetrag zurückzuzahlen.
(6) Den Rückzahlungsbetrag hat der Mittelempfangende gemäß § 1 Abs. 1 BremVwVfG i. V. m. § 49a Absatz 3 VwVfG mit einem Zinssatz von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) jährlich zu verzinsen.
(7) Dem Mittelempfangenden ist bekannt, dass aus der bisherigen Gewährung der Zuwendung seitens der SKB nicht auf eine künftige Förderung, insbesondere nicht auf eine Förderung im bisherigen Umfang, geschlossen werden kann.


§ 3	Nutzung der Zuwendungsmittel / Weiterleitung an Veranstaltende
(1) Der Mittelempfangende ist verpflichtet, die von der Handwerkskammer erhaltenen Zuwendungsmittel alsbald zu verwenden, soweit vom Mittelempfangenden nicht vorfinanziert wurde. Eine alsbaldige Verwendung liegt vor, wenn die Mittel innerhalb von vier Wochen nach Eingang verbraucht werden. Der Mittelempfangende ist verpflichtet sicherzustellen, dass der geförderte Lehrgang den Anforderungen der Ziffern 2 und 3 der übA‑Richtlinie (Anlage 3) entspricht.
(2) Die Zuwendungsmittel dürfen ausschließlich genutzt werden, um die Ausbildungsbetriebe des Handwerks zu entlasten, indem mit den Zuwendungsmitteln die Kosten der Lehrgänge für die Ausbildungsbetriebe gesenkt werden.  Eine zweckwidrige Verwendung der Mittel, z. B. für die anteilige Finanzierung von Verwaltungsgebühren, ist unzulässig.
(3) Die Handwerkskammer ist verpflichtet, die für die Förderung der Lehrgänge benötigten Mittel an den jeweiligen Veranstaltenden nach Ziffer 2.2 der übA‑Richtlinie (Anlage 3), im Rahmen dieses zivilrechtlichen Vertrages unvermindert weiterzuleiten. Abweichende Regelungen sind nur zulässig, wenn die SKB der Abweichung auf schriftlichen Antrag vor Vertragsabschluss ausdrücklich und ebenfalls schriftlich zugestimmt hat. Nach Abschluss des Weiterleitungsvertrages ist die Handwerkskammer verpflichtet, den jeweiligen Veranstaltenden zu überwachen und sicherzustellen, dass dieser seinen Pflichten aus dem mit ihr abgeschlossenen Weiterleitungsvertrag nachkommt. Die Weiterleitung von übA‑Zuschüssen vom Mittelempfangenden an einen weiteren Veranstaltenden ist nicht zulässig.
(4) Der Mittelempfangende hat der Handwerkskammer jeweils unverzüglich, jedoch bis spätestens zum XX. MONAT 20XX mitzuteilen, ob nicht angeforderte Beträge noch benötigt werden.
§ 4	Dokumentationspflichten des Mittelempfangenden 
(1) Der Mittelempfangende ist verpflichtet, die Lehrgangsbescheinigungen rechtzeitig der Handwerkskammer zu übermitteln. 
(2) Der Mittelempfangende hat bis zum XX. MONAT 20XX einen Verwendungsnachweis entsprechend Ziffer 6 der ANBest-P (Anlage 2) zu erstellen und ergänzend eine Aufstellung über die von ihm nicht verbrauchten und zurückgezahlten Beträge unter Angabe des Tages der Wertstellung beizufügen; etwa ebenfalls verwendete Bundesmittel sind gesondert auszuweisen. Der Mittelempfangende hat für die Nachweise auf Wunsch der Handwerkskammer ein vorgegebenes Format zu verwenden und diese Zusammenstellung der Handwerkskammer zu übersenden.
(3) Der Mittelempfangende hat hinsichtlich der Verwendung der Zuwendungsmittel sämtliche Belege bis zum Ablauf von mindestens fünf Jahren nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.
§ 5	Veröffentlichungspflicht auf die Förderung
Der Mittelempfangende hat als Veranstaltender der geförderten Lehrgänge in Publikationen, Broschüren, Websites, Messeständen das SKB‑Logo mit Förderzusatz aufzunehmen und an gut wahrnehmbarer Stelle zu platzieren. Das Logo wird von der Handwerkskammer bereitgestellt. Die weiteren Einzelheiten sind der Anlage 5 zu entnehmen.
§ 6	Abtretung und Ausübung von Rechten
(1) Die Handwerkskammer ist gegenüber dem Mittelempfangenden berechtigt und auf Wunsch von SKB verpflichtet, etwaige Rechte aus diesem Vertragsverhältnis, insbesondere etwaige Rückzahlungsansprüche gegenüber dem Mittelempfangenden an das Land Bremen, vertreten durch SKB, abzutreten.
(2) Die Handwerkskammer ist im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses zur Wahrung der finanziellen Interessen des Landes Bremen verpflichtet und hat entsprechende Rechte aus diesem Vertrag daher eigenständig gegenüber dem Mittelempfangenden geltend zu machen. Ein Verzicht der Handwerkskammer auf die Geltendmachung von Rechten, auch soweit nur die Ausübung der Rechte vom Verzicht betroffen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von SKB.
§ 7	Auskunftspflichten des Mittelempfangenden 
(1) Der Mittelempfangender ist gegenüber der Handwerkskammer und auch direkt gegenüber dem Land Bremen, vertreten durch SKB, verpflichtet, jederzeit der im Einzelfall detailliert zu formulierende Bitte um Auskunft im Zusammenhang mit der Verwendung der Zuwendungsmittel nachzukommen. Die Handwerkskammer und SKB sind berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Mittelempfangende hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.
(2) SKB kann dem Haushaltsausschuss der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) im Einzelfall den Namen der Erst- und Letztzuwendungsempfangenden sowie Höhe und Zweck der Zuwendung bekannt geben, sofern der Haushaltsausschuss dies beantragt. Der Vorbehalt gilt auch für die Weitergabe von Informationen, die SKB anderen parlamentarischen Ausschüssen oder Mitgliedern der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) mitteilen darf.
(3) Der Mittelempfangende wird verpflichtet, der Handwerkskammer – unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen – alle für die Erstellung des Verwendungsnachweises benötigten Daten bereitzustellen sowie an von der Handwerkskammer für die Erstellung des Verwendungsnachweises vorgesehenen Befragungen, Interviews und sonstigen Datenerhebungen teilzunehmen. Bei der Auswahl der teilnehmenden Mitarbeitenden hat der Mittelempfangende darauf zu achten, dass diese zum relevanten Zuwendungsverfahren Auskunft geben können. Der Mittelempfangende verpflichtet sich, die für die Bereitstellung von Daten Dritter ggf. erforderlichen Einwilligungserklärungen einzuholen.
(4) Dem Mittelempfangenden ist das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes nach § 91 LHO bekannt. Er wird dem Landesrechnungshof die Ausübung dieses Prüfungsrechtes ermöglichen und diesen dabei unterstützen, insbesondere Auskünfte erteilen, Einblick in die Geschäftsunterlagen erlauben und ein Betreten der Geschäftsräume ermöglichen.
§ 8	Subventionserhebliche Tatsachen
(1) Dem Mittelempfangenden ist die Mitteilung über die subventionserheblichen Tatsachen (Anlage 4) bekannt; ebenfalls die Regelung im Zuwendungsbescheid von SKB (Anlage 1), nach der SKB berechtigt ist, den Zuwendungsbescheid – auch rückwirkend ‑ ganz oder teilweise zu widerrufen, wenn sich Angaben über Tatsachen, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind, nachträglich als falsch herausstellen. Ein (teilweiser) Widerruf des Zuwendungsbescheides führt zu einer entsprechenden Kürzung des Anspruches des Mittelempfangenden gemäß § 2 Absatz 5 dieses Vertrages; erfolgt der Widerruf durch die SKB rückwirkend, weil sich Angaben über subventionserhebliche Tatsachen als falsch herausstellen, so erfolgt auch die entsprechende Kürzung des Anspruches des Mittelempfangenden rückwirkend. Der Mittelempfangende kann sich für diesen Fall nicht auf den Einwand der Entreicherung berufen. Nach § 6 dieses Vertrages hat die Handwerkskammer die dann bestehenden Erstattungsansprüche gegenüber dem Mittelempfangenden durchzusetzen oder auf Wunsch von SKB an diese abzutreten.
(2) Der Mittelempfangende ist verpflichtet, sowohl die Handwerkskammer als auch SKB über jede wesentliche Änderung, die Umstände betrifft, die in der Mitteilung der subventionserheblichen Tatsachen (Anlage 4) aufgeführt sind, unverzüglich schriftlich sowie vorab per E-Mail zu informieren. Der Mittelempfangende hat der Handwerkskammer und der SKB insbesondere unverzüglich anzuzeigen, wenn
· er nach Vorlage des Antrages weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält,
· der Verwendungszweck nicht mehr erreichbar ist oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
· erkennbar wird, dass die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von vier Wochen nach Eingang verbraucht werden können oder
· ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird.
§ 9	Laufzeit und Kündigung des Vertrages
(1) Dieser Vertrag gilt mit Wirkung vom 1. Januar 20XX und endet am 31. Dezember 20XX.
(2) Beiden Vertragsparteien ist jederzeit eine fristlose Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund möglich. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn
· der Abschluss des Vertrages im Vertrauen auf Angaben zustande gekommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren oder geworden sind,
· der Mittelempfangende seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht nachkommt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
· die Zuwendungen nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet werden,
· die Zuwendung nicht in der Höhe ihrer Ermäßigung bei Fehlen der Voraussetzung für die Förderung während des Kalenderjahres (Bewilligungszeitraum) zurückgezahlt wird,
· die Zuwendung nicht innerhalb der Frist nach § 3 Absatz 1 dieses Vertrages verwendet wird,
· den Anforderungen an den Verwendungsnachweis und an die Mitteilungspflichten nach den §§ 4 und 7 dieses Vertrages nicht genügt wird,
· ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wird oder
· bei Bedenken gegen die Erreichbarkeit des Zuwendungszwecks der Mittelempfangende nach schriftlicher Aufforderung durch die Handwerkskammer nicht innerhalb einer Woche nach Zugang der Aufforderung die dargelegten Zweifel vollständig und schlüssig ausräumen kann.
Im Falle einer fristlosen Kündigung sind bereits ausgezahlte Zuwendungsmittel zurückzuzahlen und entsprechend § 2 Absatz 6 dieses Vertrages zu verzinsen.
(3) Bei mangelnder Zuverlässigkeit des Mittelempfangenden sowohl in persönlicher als auch in finanzieller Hinsicht sowie bei strafbaren Handlungen der handelnden Personen des Mittelempfangenden im Zusammenhang mit der Verwendung der Zuwendungsmittel ist die Handwerkskammer zusätzlich zur fristlosen Kündigung berechtigt. Im Falle der fristlosen Kündigung aufgrund strafbarer Handlungen sind bereits ausgezahlte Zuwendungsmittel zurückzuzahlen und der Rückzahlungsbetrag ist entsprechend § 2 Absatz 6 dieses Vertrages zu verzinsen.
(4) Über die Vertragsbeendigung hinaus sind die Vertragsparteien noch zur Erfüllung aller nachwirkenden Pflichten im Rahmen der Abwicklung dieses Vertrages verpflichtet.
§ 10	Weitere Bestimmungen / Treuepflichten
(1) Ergänzend zu diesem Vertragstext gelten die ANBest‑P (Anlage 2) entsprechend, soweit nicht Regelungen in diesem Vertrag abweichende Bestimmungen vorsehen. Der Mittelempfangende hat insbesondere das in Ziffer 1.3 der ANBest‑P geregelte Besserstellungsverbot einzuhalten.
(2) Dem Mittelempfangenden ist der Zuwendungsbescheid der SKB (Anlage 1) bekannt. Bei der Durchführung dieses Vertrages ist er verpflichtet, darauf zu achten, dass die Handwerkskammer den Pflichten aus dem Zuwendungsbescheid nachkommen kann und die Zuwendungsmittel des Landes, auch nach Weiterreichung, nur und ausschließlich für die Zweckbestimmung verwendet werden, die im Zuwendungsbescheid an die Handwerkskammer von SKB festgelegt worden ist. 
§ 11	Schlussbestimmungen
(1) Mündliche Vereinbarungen zwischen den Parteien außerhalb dieses Vertrages wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Schriftformklausel, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in dieser Vereinbarung eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck der Vereinbarung gewollt haben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten.

Anlagen:
1 Zuwendungsbescheid von SKB an die Handwerkskammer Bremen vom XX.XX.XXXX ohne Anlagen
2 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest‑P)
3 Richtlinie der Senatorin für Kinder und Bildung über die Förderung der überbetrieblichen Ausbildung im Handwerk vom 22.10.2024
4 Mitteilung über die subventionserheblichen Tatsachen
5 Merkblatt zur Veröffentlichungspflicht
6 Erklärung zum Landesmindestlohngesetz





	Handwerkskammer

	



__________________________	___________________________________
	(Ort, Datum)	(rechtsverbindliche Unterschrift)
		Hauptgeschäftsführung




	Mittelempfangender

	

________________________
	

	___________________________________

		(Ort, Datum)
		(rechtsverbindliche Unterschrift)



(Bitte Unterschrift(en) mit einem maschinen- oder handschriftlichen (lesbaren) Zusatz zur Identität und zur Funktion des / der Unterschrift-Leistenden versehen, z. B. Geschäftsführer, sowie einer exakten Bezeichnung der vertretenen Organisationen)
Stand: 16.02.2026


image1.jpeg
geférdert vom: . Fr ei e
Der Senator fiir S
¢ Hansestadt

Kinder und Bildung Bremen




